
 

 

Zwischenbilanz zum Bürokratieabbau in der Landwirtschaft 

 

Vorschlag Ziel des LBV Aktueller Stand  

Abschaffung der 

Stoffstrombilanz 

Eine nationale Verschärfung 

des EU-Rechts ohne 

Erkenntnisgewinn für die 

Optimierung der Düngung im 

Sinne des Gewässerschutzes 

wird abgelehnt. 

Brandenburg hat im Bundesratsverfahren dem Düngegesetz 

nicht zugestimmt. Es liegt nun beim Bund einen 

zustimmungsfähigen Entwurf vorzulegen. 

Doppelprüfung und doppelte 

Datenerhebung durch Amt 

für Arbeitssicherheit und 

Berufsgenossenschaft (BG) 

vermeiden 

Optimierung, so dass der 

Prüfaufwand vor Ort auf das 

Wesentlichste verringert 

werden kann, ggf. Prüfung 

komplett durch BG 

LAVG und SVLFG stimmen sich in allen Fragen der Kontrolle eng 

ab und arbeiten weiter intensiv daran, dass der 

Datenaustausch zwischen Unfallversicherungsträgern und 

Arbeitsschutzbehörden verbessert wird und dadurch 

Besichtigungen gegenseitig anerkannt werden können. 

Evaluierung des 

Überwachungsprogramms 

(BHV1) von 2025 auf 2024 

vorziehen 

Grundlage für Entscheidung, 

die Untersuchungsintervalle 

zu verlängern 

Das Überwachungsprogramm BHV1 soll 2024 einer 

Zwischenevaluierung durch den Veterinärdienst unterzogen 

werden. Das Ergebnis wird mit Beginn 2025 umgesetzt. 

 

Erlass zur Festlegung der 

grundsätzlichen 

Aufstockungsbedürftigkeit 

von Landwirten gegenüber 

Nichtlandwirten 

Vorrang im 

Grundstücksverkehr für 

Landwirte gegenüber 

Nichtlandwirten 

Im Einklang mit der aktuellen Rechtsprechung des BGH und 

des OLG Brandenburg wurde ein Erlass durch das erarbeitet, 

der die Position der Landwirte beim Flächenerwerb 

gegenüber Nichtlandwirten stärkt. 

Information der 

Grundstücksbehörden 

hinsichtlich Prüfung 

Reduzierung der Prüfungen 

auf Solvenz der 

landwirtschaftlichen 

Antragsteller 

Der aktuell erarbeitete Erlass des MLUK stellt klar, dass die 

„Aufstockungswürdigkeit“ als Regelfall vorausgesetzt werden 

kann und nur bei Anhaltspunkten für eine fehlende 



 

 

Aufstockungswürdigkeit von 

Landwirten 

Leistungsfähigkeit des Betriebes eine Einzelfallprüfung 

vorzunehmen ist. 

Übernahme der Daten der 

HIT-Datenbank in den AUKM-

Antrag 

Wegfall Tierbestandsmeldung 

zum 03.01. jeden Jahres 

Die Übernahme der Tierbestandsmeldungen für die AUKM ist 

für Betriebe, die ausschließlich Rinder halten, möglich. Hierzu 

wurde ein entsprechender Programmierauftrag durch das 

MLUK ausgelöst. Die Verfahrensweise wird mit dem ELER-

Antrag 2025 (Herbst 2024) näher beschrieben. 

Antragssoftware für den ELER 

früher zur Verfügung stellen 

Antragszeitraum verlängern Antragszeitraum wird um 4 Wochen auf den Zeitraum vom 

1.11. bis 31.12. verlängert 

Verzicht auf haptische Vorlage 

von Pachtverträgen  

Elektronische Übermittlung 

statt Schriftformerfordernis 

von Urkunden  

Die Anzeige von Pachtverträgen in Form der elektronischen 

Übermittlung von eingescannten Pachtverträgen ist 

grundsätzlich zulässig. Dies wurde  gegenüber den unteren 

Landpachtverkehrsbehörden per Erlass vom 13. August 2024 

klargestellt. 

Ersatz der jährlichen Nmin-

Probe durch alternatives 

Instrument oder 

Kostenübernahme 

Keine Probenahme, wenn 

Düngebeschränkungen 

dadurch nicht aufgehoben 

werden oder Finanzierung 

durch MLUK. 

MLUK erklärt das Landesinteresse an den Daten dieser 

zusätzlichen Nmin-Proben. Das wird dazu führen, dass die 

Betriebe die dafür entstandenen Kosten nicht zu tragen 

haben. 

 

Verbesserung 

Plausibilitätsprüfung bei der 

Agrarantragstellung 

Unübersichtlichkeit führt zu 

unnötigen Fehlern, diese 

können durch 

programminterne Prüfungen 

vermieden werden 

Bereits für die Antragstellung Mai 2024 sind zusätzlich 

zahlreiche Plausibilitätsprüfungen eingeführt worden. 

Prüfung, inwieweit weitere Verbesserungen notwendig sind, 

erfolgt laufend. 

  



 

 

Einführung eines 

einheitlichen Codes für 

Pflicht- und freiwillige 

Stilllegung 

Entsprechend dem Programm 

von Niedersachsen 

Ein einheitlicher Code soll ab 2025 eingeführt werden. 

Verbesserung der Profil-App einfachere Handhabung Für die Profil-App sind folgende Verbesserungen im Jahr 2024 

umgesetzt bzw. geplant: 

- Mehrere Benutzer für einen Betrieb 

- Mehrere Betriebe für einen Nutzer 

- Einfachere Anmeldung 

- Automatische Aktualisierung  

Bessere Darstellung von Terminen und Fristen 

 


